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MIETzINSkoNTRoLLE bEI
gEFöRDERTEN WoHNUNgEN

Beim Schutz vor missbräuchlichen Mietzinsen gelten für geförderte Wohnungen
besondere Bestimmungen. Der entsprechende Artikel 253b Abs. 3 OR bedarf

allerdings der Interpretation.

MICHAEL SCHLUMPF, RECHTSDIENST

TelefonischeAuskünfte: 044 360 28 40
Mo–Do8:30–11:30 Uhr

Die mietrechtlichen Bestimmun¬
gen im OR Art. 253-273c) gelten

grundsätzlich immer dann, wenn der
Vermieter dem Mieter entgeltlich eine
Sache zum Gebrauch überlässt. Dieser
Grundsatz wird in den Artikeln 253a und
253b konkretisiert und eingeschränkt.
Unter anderem wird dort festgehalten,
dass die Bestimmungen über den Schutz
vor missbräuchlichen Mietzinsen bei der
Miete von Wohn- und Geschäftsräumen
Art. 269 ff. OR) keine Geltung haben für

die Miete von luxuriösen
Wohnungen undEinfamilienhäusern
mit sechs oder mehr Wohnräumen

Art. 253b Abs. 2 OR). Weiter

sieht Art. 253b Abs. 3 OR die
folgende Regelung vor:

Die Bestimmungen über die
Anfechtung missbräuchlicher
Mietzinse gelten nicht für
Wohnräume, deren Bereitstellung von
der öffentlichen Hand gefördert
wurdeund deren Mietzinse durch
eine Behörde kontrolliert werden.

Im Rechtsalltag einer
Wohnbaugenossenschaft spielt diese
Bestimmung eine grosse Rolle.
Im Folgenden sollen zunächst
die allgemeine Tragweite dieser
Bestimmung und anschliessend einige
Konsequenzen davonaufgezeigt werden.

Allgemeine Tragweite
Vergleicht mandie beiden erwähnten
Bestimmungen, fällt auf, dass der Umfang
der ausgeschlossenen Normen bei den
luxuriösen Wohnungen nicht mit demjenigen

bei den geförderten und kontrollierten

Wohnräumen übereinstimmt. Im
Anwendungsbereich von Art. 253b Abs. 2
OR ist davon auszugehen, dass der
gesamteAbschnittbetreffend missbräuchliche

Mietzinse Art. 269-270e OR)
ausgeschlossen ist. Demgegenüber ist in Abs. 3
die Rede von den «Bestimmungen über
die Anfechtung missbräuchlicher Mietzinse

» In der Verordnung zum Mietrecht
wird geregelt, welche Bestimmungen

bekannt dürfte derUmstandsein, dass es

sich nicht empfiehlt, das amtlich genehmigte

Formular, quasi als Absicherung,
trotzdemzuverwenden.Die unzutreffende

Rechtsmittelbelehrung kann nämlich
zu langwierigen Verhandlungenvorder –

zu Unrecht angerufenen – Schlichtungsbehörde

führen.
Nebenkostenkontrolle durch

Schlichtungsbehörde: Häufig hat eine Veränderung

des Mietzinses direkten Einfluss auf
die Nebenkosten. Es wäre daher grund¬

sätzlich sinnvoll, wenn neben
dem Mietzins auch die Nebenkosten

der staatlichen Kontrollbehörde

unterstehen würden.
Dem ist abernicht so: ImBereich
der Förderung mit Bundesmitteln

sieht Art.54 Abs.4 WFG
ausdrücklich vor, dass für die
Überprüfung der Nebenkosten die
Schlichtungsbehörden nach OR

zuständig sind. Entsprechende
Regelungen finden sich auch in
den kantonalen und kommunalen

Förderungsgesetzen.
Konkretes Verhalten der

Parteien unerheblich: Von grosser
praktischer Bedeutung bei der
Festlegung der « Mietzinsberechnungsmethode

» istdas Verhalten der
Parteien. So sieht das Gesetz etwa vor, dass
der Mietzins bei Erhöhung des
Referenzzinssatzes im Umfang der effektiven
Mehrbelastung angepasst werden kann,
wenn unter Verzicht auf Quartierüblichkeit

und Teuerungsausgleich dauernd mit
der reinen Kostenmiete gerechnet wird
Art. 13 Abs. 3 VMWG). Das effektive

Verhalten der Vermieterinbeeinflusst in
diesem speziellen Fall die Mietzinsberechnung.

Eine entsprechende Beeinflussung
ist nach meinem Dafürhalten im Bereich
der geförderten und kontrollierten
Mietverhältnisse in der Regel nicht möglich,
weil die Kalkulation hier den staatlich
festgelegten Förderungskriterien zu
entsprechen hat und nicht vom Verhalten
der Parteien abhängig sein kann.

nach Meinung des Verordnungsgebers
nicht von der Anfechtung missbräuchlicher

Mietzinse handeln Art. 2 Abs. 2
VMWG). Im Umkehrschluss lässt sich
dieser Norm entnehmen, dass nur) die
Art. 269a-269d Abs. 2 sowie 270-270d OR
beigefördertenundkontrollierten
Wohnräumen nichtanwendbar sind.

Konsequenzen
Mietzinskontrolle durch eine staatliche
Behörde: Unbedingt zu beachten ist, dass

währendderDauervon staatlicher Förderung

Fonds de Roulement usw.) die
Mietzinskontrolle, also die Überprüfung,
obdievonderGenossenschaft festgesetzten

Mietzinse den anwendbaren Regeln
Kostenmiete usw.) entsprechen, durch

eine staatliche Behörde ausgeübt wird.
Bei Bundesfördergeldern ist das Bundesamt

für Wohnungswesen zuständig Art.
54 WFG),die kantonalen und kommunalen

Zuständigkeiten richten sich nach
den entsprechenden Förderungsgesetzen.

Die staatliche Mietzinskontrolle hat
beispielsweise zur Folge, dass eine
Mietzinserhöhung nicht auf einem vom Kanton

genehmigten Formular mitgeteilt
werden muss Art. 269d Abs. 1 und 2 OR
sind nicht anwendbar). Das ist den meisten

Genossenschaften bekannt. Weniger

45

WoHNEN

11

November

2013

RECHT


	Recht

